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 Veröffentlicht am 29.11.2001

Norm

IESG §1 Abs1

Rechtssatz

Richtet sich der Entgeltanspruch oder sonstige Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis nicht gegen den (ehemaligen)

Arbeitgeber, sondern - zulässig vereinbart, da die Entgeltleistung nicht ein notwendiges Element des Arbeitsvertrages

ist - nur gegen einen Dritten, so besteht aus dem deutlichen Wortlaut des Gesetzes heraus kein gesicherter Anspruch.

Konkurserö6nung über das Vermögen des (ehemaligen) Arbeitgebers beziehungsweise ein gleichgestellter Tatbestand

erfüllen die Sicherungsvoraussetzungen nur dann, wenn ein zu sichernder Anspruch gegen den Arbeitgeber besteht.

Konkurserö6nung oder ein gleichgestellter Tatbestand betre6end das Vermögen des entgeltzahlungsp8ichtigen

Dritten, der nicht Arbeitgeber ist, lösen die Sicherung nicht aus.
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